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Kammerinformationen/Gesundheitspolitik

Die Augenlinse des Menschen ist eines 
der sensibelsten Organe des menschli-
chen Körpers und bedarf im Strahlen-
schutz einer besonderen Betrachtung. 
Aus diesem Grund wurden stets Grenz-
werte für die Belastung der Augenlinse 
mit Strahlung ermittelt und durch die 
International Commission on Radiati-
on Units and Measurements (ICRU) be-
kannt gegeben. Als Beispiele seien hier 
der Grenzwert für beruflich strahlenex-
ponierte Personen in der Röntgenver-
ordnung von 150 mSv angeführt, so-
wie der Schwellenwert für die mess-
bare Trübung der Augenlinse von 0,5 
– 2,0 Gy in der ICRU 60. Bei Patienten, 
die sich auf Grund einer speziellen Er-
krankung der Überwachung durch CT-
Untersuchungen befinden und somit 
eine fraktionierte Dosis erhalten, be-
trägt der Schwellenwert für die mess-
bare Trübung der Augenlinse 0,1 Gy 
pro Jahr. Die durchschnittliche Strah-
lendosis der Augen beträgt bei einer 
Schädeluntersuchung bei der, sich die 
Augen im Nutzstrahlenfeld befinden, 
ca. 50 mGy.

Aus vorgenannten Gründen liegt ein 
besonderes Bemühen um einen effek-
tiven Strahlenschutz nahe. Dem Schutz 
der Augen vor Strahlung bei der Schä-
del-CT wurde in der Zeit der Single-
Slice CT-Technik durch die Kippung der 
Gantry nachgekommen. Die Augen 
aus dem Nutzstrahlenfeld herauszuhal-
ten ist noch immer das effektivste Mit-
tel. Bei Multi-Slice-Geräten mit mehr 
als 4 Zeilen ist dies jedoch nicht mehr 
möglich und wird geräteseitig teilweise 
nicht mehr angeboten, so dass ein ef-
fizienter Augenschutz ohne zusätzliche 
Maßnahmen nicht mehr gewährleistet 
werden kann. 
Zum Zweck des Strahlenschutzes 

werden im Handel Protektoren aus 
verschiedenen Materialien angebo-
ten. Diese erreichen eine Dosiseinspa-
rung an der Augenlinse von ca. 48 % 
bei Protektoren aus Bi/Sb/Gd/W (Bis-
mut/Antimon/Gadolinium/Wolfram) 
und 38 % bei Bi-Protektoren (Bismut). 
Das Problem bei der Benutzung der 

Protektoren war bisher die Akzeptanz 
dieser bezüglich einer möglichen Ein-
schränkung der diagnostischen Aussa-

ge. Die Entwicklung des Protektoren-
materials wurde jedoch so weit fortge-
führt, dass eine befundungsrelevante 
Beeinträchtigung nur noch bei weni-
gen Indikationen vorhanden ist. Es gibt 
bereits Studien, die belegen, dass die 
Artefaktbildung der Protektoren im Be-
reich der Weichteildiagnostik keine Rol-
le mehr spielt. Bei der Skelettdiagnostik 
sind die Protektoren speziell im Bereich 
der Orbita bildwirksam. Inwieweit die-
ses die Diagnosefindung beeinträchti-
gen kann, muss der Radiologe anhand 
der Indikationsstellung vor Beginn 
der Untersuchung feststellen. Wie die 
Handhabung in vielen Kliniken zeigt, ist 
der Strahlenschutz der Augen grund-
sätzlich anwendbar. Indikationsabhän-
gige Abweichungen sind möglich. 
Deshalb sollte nunmehr der Grundsatz 

bestehen, dass der Strahlenschutz im-
mer zu legen ist, es sei denn, die Indi-
kationsstellung lässt dies nicht zu. 

Ein Problem, das bei der Anwendung 
des Protektors auftreten kann, ist der 
Einsatz der Dosismodulation. Hier muss 
der Betreiber berücksichtigen, wann 
die Absorptionsunterschiede des zu 
untersuchenden Organs ermittelt wer-
den. Häufig erfolgt dies mittels des 

Topogrammes. In dem Fall ist der Strah-
lenschutz erst nach dem Topogramm 
anzulegen, da er sonst nicht als Schutz 

wirksam ist und zu einer höheren Strah-
lenexposition führt. Für andere Mög-
lichkeiten der Dosismodulation ist der 
Hersteller zu befragen, so dass dieser 
auch effektiv verwendet werden kann.

Bei der Neubeschaffung eines Com-
putertomographen oder bei Upgrades 
der Software zu CT’s sollte man sich 
dahingehend beraten lassen, welche 
geräteseitigen Schutzmaßnahmen der 
Hersteller anbieten kann. Es gibt Ge-
räte, die ein Schädelprogramm haben, 
welches mit einem partiellen Scan ar-
beitet. In diesem Fall wird die Strahlung 
abgeschaltet, wenn sich die Augen im 
direkten Nutzstrahlenfeld befinden. Da-
durch erzielt man ebenfalls eine erheb-
liche Dosiseinsparung. 

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass die Mittel, einen effektiven Strah-
lenschutz der Augenlinse zu gewähr-
leisten, vielfältig geworden sind. Von 
der Industrie werden ausreichend Mög-
lichkeiten angeboten, die es nunmehr 
im Sinne des Patienten umzusetzen gilt.
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